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Der Stadtrat Bayreuth hat das langjährige Stadtratsmitglied 
Dr. Christoph Rabenstein (SPD) mit dem Goldenen Ehren-
ring der Stadt Bayreuth ausgezeichnet. Mit ihm können Per-
sönlichkeiten gewürdigt werden, die sich durch treues und 
fruchtbares Wirken für das Wohl der Stadt hohe Verdienste 
erworben haben. Kurz vorm Ausscheiden aus seinem Amt 
überreichte Oberbürgermeister Thomas Ebersberger die 
Auszeichnung bei einer Feierstunde im Neuen Rathaus. Dr. 
Rabenstein wurde 1996 erstmals in den Bayreuther Stadtrat 
gewählt. Er gehörte dem Gremium mit Ablauf seiner Wahl-
periode am 30. April dieses Jahres drei Jahrzehnte an. Ne-
ben der Auszeichnung mit dem Goldenen Ehrenring hat der 
Stadtrat zudem beschlossen, den verdienten Kommunalpo-
litiker und langjährigen Bayreuther Landtagsabgeordneten 
mit dem Titel „Altstadtrat“ zu ehren.

Goldener Ehrenring für 
Dr. Christoph Rabenstein

Ausbau Klärwerk Bayreuth - Ausbaupaket A

Die Veröffentlichung der Ausschreibungen erfolgt zu-
künftig nicht mehr im Amtsblatt der Stadt Bayreuth, 
sondern nur noch im EU-Amtsblatt und Staatsanzeiger 
sowie auf der städischen Webseite unter
www.ausschreibungen.bayreuth.de
Sämtliche Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-
plattform www.dtvp.de kostenlos elektronisch zur Ver-
fügung gestellt.

Interessierte Firmen werden gebeten, sich dort über lau-
fende Ausschreibungen zu informieren.

Ausschreibungen - auch per Newsletter!

Städtische Ausschreibungen finden Sie auch online un-
ter www.ausschreibungen.bayreuth.de. Dort können Sie 
sich zudem für den Newsletter anmelden, der Sie umge-
hend darüber informiert, wenn neue Ausschreibungen 
der Stadt Bayreuth veröffentlicht sind.
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Beim Abbrennen von Sonnwendfeuern im Stadtgebiet von 
Bayreuth ist folgendes zu beachten:

1. Anzeige und Genehmigung von Sonnwendfeuern

Es wird gebeten, das Abbrennen von Sonnwendfeuern 
mindestens eine Woche vorher beim Amt für Umwelt- und 
Klimaschutz unter Angabe der Meldedaten des/der Verant-
wortlichen, des Brandortes und der Branddauer schriftlich 
anzuzeigen, damit von hier aus die Integrierte Leitstelle Bay-
reuth/Kulmbach rechtzeitig informiert werden kann.

Feuer in einem Landschaftsschutzgebiet bedürfen zusätz-
lich einer naturschutzrechtlichen Genehmigung, die zusam-
men mit der Anzeige schriftlich beim Amt für Umwelt- und 
Klimaschutz zu beantragen ist.

Feuer in einem geringeren Abstand als 100 m von Wald- 
flächen bedürfen unabhängig hiervon einer gesonderten 
behördlichen Erlaubnis nach Art. 17 Abs. 1 des Bayer. Wald-
gesetzes. Zuständig ist die Untere Forstbehörde. Die Erlaub-
nis ist direkt beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Bayreuth, Frau Hildegard Ziegler, Tel. 0921/591-1416, 
E-Mail: hildegard.ziegler@aelf-bm.bayern.de zu beantragen.

2. Brandverhütung

a) Offene Feuerstätten oder unverwahrtes Feuer dürfen im 
Freien nur entzündet werden, wenn hierdurch für die Um-
gebung keine Brandgefahren entstehen können. Offene 
Feuerstätten oder unverwahrtes Feuer sind ständig unter 
Aufsicht zu halten. Bei starkem Wind dürfen die Feuer nicht 
entzündet werden. Brennende Feuer sind bei starkem Wind 
zu löschen; Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feu-
erstelle erloschen sein.

b) Sonnwendfeuer dürfen nicht mit brennbaren Flüssigkei-
ten entzündet werden.

c) Es sind folgende Mindestabstände einzuhalten:
     -     5 m von Gebäuden aus brennbaren Stoffen,
          gemessen vom Dachvorsprung aus;
     - 100 m von leicht entzündbaren Stoffen;
     - 100 m von Waldflächen;
     -     5 m von sonstigen brennbaren Stoffen.

3. Abfälle

Nach dem Abfallrecht dürfen Abfälle, wie z. B. Autoreifen, 
Plastiktüten, Haus- und Sperrmüll, nicht außerhalb dafür ge-
nehmigter Anlagen verbrannt werden. Es ist darauf zu ach-
ten, dass für Sonnwendfeuer nur trockenes, unbehandeltes 
Holz verwendet wird.

4. Naturschutz

Da Holz- und Reisighaufen beliebte Aufenthaltsorte bzw. 
Brutplätze für zahlreiche Kleintiere, wie z. B. Igel, Eidechsen, 
Vögel usw., sind, müssen länger gelagerte Holz- und Reisig-
haufen vor dem Abbrennen unbedingt einmal umgeschich-
tet werden, um den Tieren eine Fluchtmöglichkeit zu geben.

5. Vergnügungslärm

Nach der Lärmbekämpfungsverordnung der Stadt Bayreuth 
sind geräuschvolle öffentliche und nicht-öffentliche Vergnü-
gungen, die im Freien stattfinden und zu erheblichen Beläs-
tigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft füh-
ren können, ab 22.00 Uhr so zu gestalten, dass eine unnötige 
Störung der Nachbarschaft unterbleibt.

Bayreuth, den 05.05.2026
STADT BAYREUTH

gez. Dr. Andreas Zippel
Oberbürgermeister

Abbrennen von Sonnwendfeuern

Das nachstehend aufgeführte Sparkassenbuch, ausgestellt 
von der Sparkasse Bayreuth, ist verloren gegangen:

Konto-Nr. 3710093216

Gemäß Art. 35 des Ausführungsgesetzes zum BGB wird der 
gegenwärtige Inhaber dieser Urkunde aufgefordert, binnen 
einer Frist von

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der 
unterzeichneten Sparkasse anzumelden.
Die Urkunde wird nach Fristablauf für kraftlos erklärt.

Sparkasse Bayreuth
Der Vorstand

Aufgebot eines Sparkassenbuches
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Straßenbenennung und Hausnummerierung im Stadtgebiet Bayreuth

Löschungen

Gebäudeart		  Flurnummer/n	 Gemarkung		  Bezeichnung

Handwerkskammer (alt)		  588 Teilfl.		 Bayreuth			  Friedrichstraße 19 a
Einfamilienwohnhaus		  570/13 Teilfl.	 Thiergarten		  Rödensdorfer Straße 2 a
							       (Baugenehmigung erloschen 2001)

Neunummerierungen

Gebäudeart		  Flurnummer/n	 Gemarkung		  Bezeichnung

Kultur- und Veranstaltungszentrum	 588		  Bayreuth			  Jean-Paul-Platz 1
(Friedrichsforum)							         (Haupteingang/Großer Saal/
							         Balkonsaal),
							       Ludwigstraße 31
							         (Bühneneingang/Pforte),
							       Am Geißmarkt 1
							         (Kleiner Saal/Hofgartensaal),
							       Friedrichstraße 19
							         (Geschäftsstelle)
							       (siehe Planausschnitt)

Auf die Verpflichtung der Eigentümerinnen und Eigentümer und der Inhaberinnen und Inhaber grundstücksgleicher Rechte 
auf die Anbringung von Ziffernschildern ihrer Hausnummer am jeweiligen Anwesen wird hingewiesen.
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Sitzungen des Stadtrates Bayreuth und 
seiner Ausschüsse

in der Zeit vom 18.05.2026 – 07.06.2026

Stadtentwicklungsausschuss
Dienstag, den 19. Mai 2026, 16.00 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Mittwoch, den 20. Mai 2026, 16.00 Uhr

Die Tagesordnungen für diese im Großen Sitzungssaal des 
Neuen Rathauses Bayreuth, Luitpoldplatz 13, 2. Stock, statt-
findenden Sitzungen werden an der Amtstafel des Neuen 
Rathauses bekannt gemacht.

Bayreuth, den 05.05.2026
STADT BAYREUTH

gez. Dr. Andreas Zippel
Oberbürgermeister

Baugenehmigungsverfahren gemäß Art. 55 Bayerische Bauordnung (BayBO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588) für das Grundstück 

Bismarckstraße 50  in Bayreuth

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für das Grund-
stück an der Bismarckstraße 50 (Flur-Nr. 1611/5 der Gemar-
kung Bayreuth) in Bayreuth wird gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 
5 BayBO bekannt gemacht, dass der Bauantrag  (Eingangs-
vermerk vom 26.02.2026) für die Nutzungsänderung - Um-
bau und Erweiterung der bestehenden Zahnarztpraxis - mit 
Bescheid vom 20.04.2026 im Rahmen eines baurechtlichen 
Verfahrens gemäß Art. 55 BayBO genehmigt worden ist.

Das Vorhaben entspricht, soweit dies im bauaufsichtlichen 
Verfahren zu prüfen war, den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften, sodass die Baugenehmigung zu erteilen war.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Rechtsmittel eines Drit-
ten gegen diesen Bescheid keine aufschiebende Wirkung 
hat (§ 212 a Baugesetzbuch – BauGB).

Die Baugenehmigung kann bei der Stadt Bayreuth (Bauord-
nungsamt, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth) während der 
allgemeinen Sprechzeiten oder gesonderter Terminverein-
barung (Tel. 0921/25-1274) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden beim

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
in 95444 Bayreuth, Friedrichstr. 16,

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!

Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Perso-
nenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Bayreuth, den 15.05.2026
STADT BAYREUTH

gez. Dr. Andreas Zippel
Oberbürgermeister

Das nachstehend aufgeführte Sparkassenbuch, ausgestellt 
von der Sparkasse Bayreuth, ist verloren gegangen:

Konto-Nr. 4326016849

Gemäß Art. 35 des Ausführungsgesetzes zum BGB wird der 
gegenwärtige Inhaber dieser Urkunde aufgefordert, binnen 
einer Frist von

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der 
unterzeichneten Sparkasse anzumelden.
Die Urkunde wird nach Fristablauf für kraftlos erklärt.

Sparkasse Bayreuth
Der Vorstand

Aufgebot eines Sparkassenbuches
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Baugenehmigungsverfahren gemäß Art. 55 Bayerische Bauordnung (BayBO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588) für das Grundstück 

Dornröschenweg 12  in Bayreuth

Im Rahmen  des Baugenehmigungsverfahrens  für das 
Grundstück am Dornröschenweg 12 (Flur-Nr. 3112/8 der Ge- 
markung Bayreuth) in Bayreuth wird gemäß Art. 66 Abs. 2 
Satz 5 BayBO bekannt gemacht, dass der Bauantrag  (Ein-
gangsvermerk vom 27.01.2026) für die Errichtung einer Ter-
rassenüberdachung mit Bescheid vom 05.05.2026  im Rah-
men eines baurechtlichen Verfahrens gemäß Art. 55 BayBO 
genehmigt worden ist.

Das Vorhaben entspricht, soweit dies im bauaufsichtlichen 
Verfahren zu prüfen war, den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften, sodass die Baugenehmigung zu erteilen war.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Rechtsmittel eines Drit-
ten gegen diesen Bescheid keine aufschiebende Wirkung 
hat (§ 212 a Baugesetzbuch – BauGB).

Die Baugenehmigung kann bei der Stadt Bayreuth (Bauord-
nungsamt, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth) während der 
allgemeinen Sprechzeiten oder gesonderter Terminverein-
barung (Tel. 0921/25-1463) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden beim

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
in 95444 Bayreuth, Friedrichstr. 16,

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!

Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Perso-
nenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Bayreuth, den 15.05.2026
STADT BAYREUTH

gez. Dr. Andreas Zippel
Oberbürgermeister

Vergabe von Bauleistungen durch das Tiefbauamt der Stadt Bayreuth

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 20.01.2026 die Vergabe der nachstehend aufgeführten Bauleistung beschlossen: 

Baumaßnahme				    Firma� Auftragsdatum

Kanalumbau Graserstraße				    SBG Tiefbau GmbH� 28.01.2026
				    Schaumbergstraße 1, 95032 Hof

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 03.03.2026 die Vergabe der nachstehend aufgeführten Bauleistung beschlossen: 

Baumaßnahme				    Firma� Auftragsdatum

Kanalumbau Kreuz/Neunundneunzig Gärten		  AS-Bau Hof GmbH� 11.03.2026
				    Stelzenhofstraße 28, 95032 Hof
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Nach § 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB wird das nachstehend 
aufgeführte Sparkassenbuch für kraftlos erklärt:

Kto. Nr. neu 3411865516 
Kto. Nr. alt         11865516

Nachdem die Urkunde innerhalb der Frist von drei Monaten 
nicht vorgelegt wurde, erfolgt mit Beschluss des Vorstandes 
die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellte Zweitschrift der Sparurkunde ist nach 
einer 14-tägigen Bekanntmachung in den Schalterräumen 
der Sparkasse gegen Nachweis der Empfangsberechtigung 
in Empfang zu nehmen.

Sparkasse Bayreuth

Der Vorstand

Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches

Vorbescheidverfahren gemäß Art. 71 Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588) für das Grundstück 

Leuschnerstraße in Bayreuth

Im Rahmen des Vorbescheidverfahrens für das Grundstück 
an der Leuschnerstraße  (Flur-Nr. 1664 der Gemarkung Bay-
reuth) in Bayreuth wird gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 5 BayBO 
bekannt gemacht, dass der Vorbescheidantrag (Eingangs-
vermerk vom 06.02.2026) für den Neubau einer Wohnanlage 
mit Garagen und Stellplätzen mit Bescheid vom 04.05.2026 
im Rahmen eines baurechtlichen Verfahrens gemäß Art. 71 
BayBO zugelassen worden ist.

Das Vorhaben entspricht, soweit dies im bauaufsichtlichen 
Verfahren zu prüfen war, den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften, sodass der Vorbescheid zu erteilen war.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Rechtsmittel eines Drit-
ten gegen diesen Bescheid keine aufschiebende Wirkung 
hat (§ 212 a Baugesetzbuch – BauGB).

Der Vorbescheid kann bei der Stadt Bayreuth (Bauordnungs-
amt, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth) während der allge-
meinen Sprechzeiten oder gesonderter Terminvereinbarung 
(Tel. 0921/25-1274) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden beim

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
in 95444 Bayreuth, Friedrichstr. 16,

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!

Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Perso-
nenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Bayreuth, den 15.05.2026
STADT BAYREUTH

gez. Dr. Andreas Zippel
Oberbürgermeister

Nach § 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB wird das nachstehend 
aufgeführte Sparkassenbuch für kraftlos erklärt:

Kto. Nr. neu 3710092549

Nachdem die Urkunde innerhalb der Frist von drei Monaten 
nicht vorgelegt wurde, erfolgt mit Beschluss des Vorstandes 
die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellte Zweitschrift der Sparurkunde ist nach 
einer 14-tägigen Bekanntmachung in den Schalterräumen 
der Sparkasse gegen Nachweis der Empfangsberechtigung 
in Empfang zu nehmen.

Sparkasse Bayreuth

Der Vorstand

Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches
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Vergabe von Lieferleistungen durch das Hauptamt der Stadt Bayreuth

Lieferleistung				    Firma� Vergabedatum

Beschaffung und Inbetriebnahme einer 		  HOMAG GmbH� 27.04.2026
CNC-Fräsmaschine inkl. Zusatzmodulen und Zubehör 	 Homagstraße 3-5, 72296 Schopfloch
für die Staatl. Berufsschule I (Gewerblich-technische 
Berufsschule) der Stadt Bayreuth für das 
CNC-Bearbeitungszentrum Holztechnik

Vergabe von Lieferleistungen durch den Abwasserbetrieb der Stadt Bayreuth

Lieferleistung				    Firma� Vergabedatum

Lieferung von Fällmittel zur chemischen 		  PolyChemie GmbH� 15.04.2026
Phosphatelimination				    Am Felsenbrunnen 8, 66119 Saarbrücken

Baugenehmigungsverfahren gemäß Art. 55 Bayerische Bauordnung (BayBO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588) für das Grundstück 

Emil-Warburg-Weg 26-32  in Bayreuth

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für das Grund-
stück am Emil-Warburg-Weg 26-32 (Flur-Nr.  1886/40  der 
Gemarkung Bayreuth) in Bayreuth wird gemäß Art. 66 Abs. 
2 Satz 5 BayBO bekannt gemacht, dass der Bauantrag (Ein-
gangsvermerk vom 01.04.2026) für die Verlegung der be-
stehenden Müllplätze mit Neuplanung eines gemeinsamen 
Müllplatzstandortes und Errichtung eines Müllhauses mit 
Dach und eines Fahrradabstellhäuschens mit Bescheid vom 
07.05.2026 im Rahmen eines baurechtlichen Verfahrens ge-
mäß Art. 55 BayBO genehmigt worden ist.

Das Vorhaben entspricht, soweit dies im bauaufsichtlichen 
Verfahren zu prüfen war, den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften, sodass die Baugenehmigung zu erteilen war.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Rechtsmittel eines Drit-
ten gegen diesen Bescheid keine aufschiebende Wirkung 
hat (§ 212 a Baugesetzbuch – BauGB).

Die Baugenehmigung kann bei der Stadt Bayreuth (Bauord-
nungsamt, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth) während der 
allgemeinen Sprechzeiten oder gesonderter Terminverein-
barung (Tel. 0921/25-1274) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden beim

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
in 95444 Bayreuth, Friedrichstr. 16,

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!

Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Perso-
nenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Bayreuth, den 15.05.2026
STADT BAYREUTH

gez. Dr. Andreas Zippel
Oberbürgermeister
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Impressum:

Herausgeber: 
Stadt Bayreuth, Amt für Öffentlichkeitsarbeit 
und Stadtkommunikation
Geschäftsstelle:
Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, Zimmer 508, 
Telefon: 0921/25-1483, 
E-Mail: pressestelle@stadt.bayreuth.de
Gestaltung: Fröhlich PR GmbH

Weitere Informationen über die Stadt Bayreuth finden 
Sie auch im Internet unter www.bayreuth.de.

Amtsblatt - nächste Ausgabe

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes erscheint am

Freitag, 5. Juni 2026

Nach § 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB werden die nach- 
stehend aufgeführten Sparkassenbücher für kraftlos erklärt:

Konto-Nr. 3710162458
Konto-Nr. 3710190046
Konto-Nr. 3714118712

Nachdem die Urkunden innerhalb der Frist von drei Mona-
ten nicht vorgelegt wurden, erfolgt mit Beschluss des Vor-
standes die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellten Zweitschriften der Sparurkunden sind 
nach einer 14-tägigen Bekanntmachung in den Schalterräu-
men der Sparkasse gegen Nachweis der Empfangsberechti-
gung in Empfang zu nehmen.

Sparkasse Bayreuth

Der Vorstand

Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern


